






05
Einleitung

06-07
10 Prinzipien

08-13
Einhaltung von  
Menschenrechten  
und Arbeitsnormen
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
Löhne, Sozialleistungen und Bildung
Grundrechte und Freiheiten am Arbeitsplatz
Einhaltung des Mindesterwerbsalters
Vorurteilsfreier und respektvoller Umgang
Gesundheit und Wohlergehen

14-17
Umwelt- und  
Klimaschutz
Umweltaspekte
Umweltbewusstsein
Gesellschaftliches Engagement

18-21
Transparenz  
und Einhaltung  
der geltenden  
Finanzgesetze
Vermeidung von Interessenskonflikten
Keine unlautere Vorteilsgewinnung
Fairer Wettbewerb

Inhalt
C

ar
l R

O
T

H
 V

er
ha

lte
ns

ko
de

x

4



Einleitung

E
in

le
itu

ng

5

Dieser Verhaltenskodex ist Teil unserer 
Nachhaltigkeitspolitik, wir verpflichten  
uns zu den 17 Zielen der Agenda 2030. 
Der Kodex ist angelehnt an den  
10 Prinzipien des UN Global Compact. 

Er dient dazu, für unsere Mitarbeitenden, 
Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartner 
und interessierte Parteien einen Hand-
lungsrahmen festzulegen, in dem alle einen 
Beitrag zur Einhaltung, Umsetzung und 
Bewusstseinsschaffung gemeinsamer Unter-
nehmenswerte leisten können. Zu jedem 
einzelnen Punkt dieses Verhaltenskodexes 
sind Maßnahmen zur Sicherstellung der  
Einhaltung hinterlegt, die durch unser 
Managementsystem überwacht und durch 
unsere Geschäftsführung bewertet werden. 



C
ar

l R
O

T
H

 V
er

ha
lte

ns
ko

de
x

6

01
Unternehmen sollen den Schutz der 
internationalen Menschenrechte 
unterstützen und achten.

02
Unternehmen sollen sicherstellen,  
dass sie sich nicht an Menschenrechts-
verletzungen mitschuldig machen.

10 Prinzipien 
des UN Global 
Compact
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07
Unternehmen sollen im Umgang mit 
Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip 
folgen.

09
Unternehmen sollen die Entwicklung und 
Verbreitung umweltfreundlicher Techno-
logien fördern.

08
Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, 
um größeres Verantwortungsbewusstsein 
für die Umwelt zu erzeugen.

10
Unternehmen sollen gegen alle Arten 
der Korruption eintreten, einschließlich 
Erpressung und Bestechung.

03
Unternehmen sollen die Vereinigungs-
freiheit und die wirksame Anerkennung 
des Rechts auf Kollektivverhandlungen 
wahren.

04
Unternehmen sollen für die Beseitigung 
aller Formen von Zwangsarbeit eintreten.

05
Unternehmen sollen für die Abschaffung 
von Kinderarbeit eintreten.

06
Unternehmen sollen für die Beseitigung 
von Diskriminierung bei Anstellung und 
Erwerbstätigkeit eintreten.
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Versammlungs- und  
Vereinigungsfreiheit
Allen Mitarbeitenden steht das Recht auf  

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu, 

welches es zu schützen und zu respektieren 

gilt. 

Löhne, Sozialleistungen  
und Bildung
Die Sozialleistungen und Vergütungen, 

Arbeitszeiten sowie arbeitsfreie Zeiten aller 

unserer Mitarbeitenden entsprechen zu-

mindest den gesetzlichen Regularien zu 

Mindestlohn, Überstundenregelung, Arbeits-

zeitgesetz sowie weiteren potentiell relevan-

ten Richtlinien (bspw. Branchenstandards). 

Die Mitarbeitenden bei Carl ROTH werden 

zudem am Firmengewinn beteiligt und  

profitieren somit auch direkt vom Erfolg  

des Unternehmens.

Carl ROTH bietet in seinem umfangreichen 

Ausbildungsprogramm Zugang zu  

hochwertiger Bildung an. Auszubildende 

haben zudem die Möglichkeit, nach ihrer 

Ausbildung selbstbestimmt zu entscheiden, 

ob sie weiterhin für das Unternehmen tätig 

sein wollen.

Allen Mitarbeitenden stehen Weiter- 

bildungsmaßnahmen für ihre persönliche 

Entwicklung und Qualifikation zur Verfügung.
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Grundrechte 
und Freiheiten 
am Arbeits-
platz
Carl ROTH verpflichtet sich zur Einhaltung  

der folgenden Grundsätze:

  – UN-Erklärung der Menschenrechte

  – Leitprinzipien für Wirtschaft und  

     Menschenrechte der Vereinten Nationen

  – Konventionen der internationalen 

     Arbeitsorganisation (ILO)

Wir verpflichten uns über diese Grundsätze 

hinaus dazu, jedwede Form von Zwangsarbeit 

abzulehnen und in keinster Weise einzusetzen. 

Weiterhin besteht ein striktes und unverhandel-

bares Verbot zu physischer oder psychischer 

Strafe, Nötigung, Bedrohung oder Belästigung 

Dritter. Zuwiderhandlungen werden von  

Carl ROTH sowohl angezeigt als auch  

personalrechtlich sanktioniert.
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Einhaltung des  
Mindesterwerbsalters
Wir lehnen jegliche Form von Kinderarbeit 

konsequent ab. Aus diesem Grund verpflich-

ten wir nicht nur uns selbst sondern auch  

unsere Lieferunternehmen, sowohl das Ver-

bot von Kinderarbeit als auch die zulässigen  

Altersbeschränkungen zur Beschäftigung 

von Minderjährigen nach geltendem  

deutschem Recht einzuhalten. Die Gewähr-

leistung von Sicherheit und Gesundheit von 

Kindern darf nicht gehemmt oder beein-

trächtigt werden.

Wir verpflichten uns ebenfalls, alle Jugend-

lichen, die von Carl ROTH beschäftigt werden, 

entsprechend den geltenden Regelungen des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes zu schützen.

Im Fall des Verdachts eines Verstoßes gegen 

eine der oben genannten gesetzlichen 

Regelungen und Verordnungen sind unsere 

Mitarbeitenden aufgefordert, ihre Vorgesetz-

ten unverzüglich zu informieren.

„Nur wer sich gegenseitig schätzt,  
kann gut zusammenarbeiten.“

Nathalie Nyake  
Dr. Volker Nagel 
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Vorurteilsfreier und  
respektvoller Umgang
Als Unternehmen erwarten wir, dass unsere 

Mitarbeitenden in einer freundlichen,  

professionellen sowie fairen und wert-  

schätzenden Art und Weise miteinander 

umgehen und behandelt werden. Wir  

verstehen dabei ein vorurteilsfreies und 

inklusives Miteinander als Chance, sowohl 

zum unternehmerischen als auch zum  

persönlichen Erfolg aller beizutragen.  

Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, 

persönliche Stärken zu entfalten und Ent-

wicklungsfelder weiter auszubauen. Ebenso 

wahren wir die Chancengleichheit unserer 

Mitarbeitenden und fördern diese auf Grund-

lage der persönlichen Qualifikationen, Fähig-

keiten und Fertigkeiten.

Die persönliche Würde aller Mitarbeitenden 

wird gleichermaßen geschützt vor direkter 

und/oder mittelbarer Diskriminierung wegen 

Nationalität, Kultur, Religion, Alter, sexueller 

Orientierung, Geschlecht und geschlechtli-

cher Identität, körperlicher und/oder seeli-

scher Einschränkung, Befähigung und allen 

weiteren rechtlich geschützten Attributen.

Ebenfalls lehnen wir bei Carl ROTH jegliche 

Art sexualisierter Gewalt bzw. grenzver-

letzendem sowie grenzüberschreitendem 

Verhalten ab. 

Unsere Führungskräfte sind jederzeit in der 

Pflicht, diese Werte zu teilen und aufrechtzu-

erhalten, um eine tolerante Atmosphäre zu 

schaffen, in der für alle Mitarbeitenden ein 

verständnis- und vertrauensvoller Umgang 

miteinander möglich ist.
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Gesundheit und  
Wohlergehen
Wir tragen bestmöglich dazu bei, unsere  

Mitarbeitenden am Arbeitsplatz vor  

Gefahren zu schützen und Risiken zu verhin-

dern, die ihre Unversehrtheit beeinträchtigen 

können. Durch stetige Risikoanalyse  

und Optimierung verbessern wir Arbeits- 

prozesse, präventive Instandhaltungs- 

maßnahmen sowie entsprechende  

Arbeitskleidung und Schutzausrüstung. 

Zur Minimierung von Gesundheitsrisiken 

unterstützen und befürworten wir präventive 

wie auch gesundheitsfördernde Maßnahmen 

am Arbeitsplatz. 

Die Carl Roth GmbH + Co. KG handelt ver-

antwortungsvoll im Sinne von Responsible 

Care®. In diesem Rahmen und diesen Richt-

linien folgend sorgen wir dafür, dass unsere 

Produkte nach anerkannten Sicherheits- 

standards produziert werden. Durch regel-

mäßige Schulungen sensibilisieren wir  

unsere Mitarbeitenden für das Gefahren- 

bewusstsein im Arbeitsalltag.

Wir behandeln die persönlichen Daten 

unserer Mitarbeitenden streng vertraulich. 

Unsere Datenschutzbeauftragte überwacht 

die Einhaltung dieses Grundsatzes und ist 

bei Verdacht auf Missbrauch unverzüglich 

zu informieren.
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Umwelt- und  
Klimaschutz
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Umweltaspekte
Im Rahmen der Umweltmanagement-  

zertifizierung nach DIN EN ISO 14001  

haben wir unsere Umweltaspekte beschrie-

ben. In regelmäßigen Abständen werden 

diese neu bewertet, weitere Maßnahmen 

erarbeitet und bestehende verbessert.

 

Umweltbewusstsein
Seit jeher ist es den Gesellschafterinnen und 

Gesellschaftern ein Anliegen, das Bewusst-

sein für einen nachhaltigen Umgang mit der 

Natur zu schärfen. Bereits in den 80er Jah-

ren wurde die Firma Carl ROTH mehrfach 

als umweltbewusstes Unternehmen seitens 

der IHK ausgezeichnet. Dieses Bewusstsein 

spiegelt sich in vielen Investitions- und Unter-

stützungsmaßnahmen wider. Beispielsweise 

werden unsere automatischen Kleinteilelager 

im Sommer mittels hoch-energiesparender 

Erdwärmeleitungen gekühlt und im Winter be-

heizt. Hierfür waren große Investitionen  

Der Unternehmensstandort An der Mole ist 

als Störfallbetrieb eingestuft. Es wurde ein 

Konzept zur Verhinderung von Störfällen 

nach § 8 StörfallV entwickelt und implemen-

tiert. Dieser Standort hat eine weitere  

Besonderheit, da er direkt an ein Natur-

schutzgebiet grenzt. Hier wurden daher 

präventiv viele Maßnahmen ergriffen, um  

die Unversehrtheit der Natur zu gewährleisten. 

notwendig, welche sich erst in 50 Jahren 

amortisieren werden – eines von vielen Bei-

spielen, das zeigt, wie sehr uns der Umwelt-

schutz am Herzen liegt.

Die Fachgruppe Umwelt von Carl ROTH 

beschäftigt sich mit der kontinuierlichen 

Verbesserung unserer Umwelt- und Nachhal-

tigkeitsmaßnahmen und fördert das Bewusst-

sein unserer Mitarbeitenden durch gezielte 

Information zu Umwelt- und Nachhaltigkeits-

themen. 
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Gesellschaftliches  
Engagement
Als Karlsruher Traditionsunternehmen sind 

wir mit der Region eng verbunden und  

engagieren uns in lokalen Projekten.

Der Carl ROTH Förderpreis wird auf  

nationaler Ebene jedes Jahr verliehen.  

Der Preis wendet sich an Nachwuchs- 

forschende in den chemischen Wissen-

schaften. Er wird für ressourcenschonende 

Synthesewege oder innovative Anwendun-

gen von Chemikalien vergeben.

Wir unterstützen die Forschungsprojekte der 

Wasser 3.0 gemeinnützige GmbH, die sich 

für Wasser ohne Mikroplastik und Mikro-

schadstoffe einsetzt, und leisten so einen 

Beitrag zur Entfernung dieser Schadstoffe 

aus unseren Gewässern.

Im Zuge unserer Weihnachtsspendenaktion 

haben wir bisher unterschiedliche Umwelt-

projekte unterstützt, wie die Säuberung der

Strände von Plastik durch den NaBu.
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„Verantwortung  
zu übernehmen  
ist mir wichtig –  
für mich, meine  
Arbeit und die  

Umwelt.“

Dr. Christina Belenki
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Transparenz  
und Einhaltung  
der geltenden  
Finanzgesetze
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Keine unlautere  
Vorteilsgewinnung
Carl ROTH wird sich weder jetzt noch  

in Zukunft an Formen von Korruption,  

Bestechungen oder weiteren Arten der 

unlauteren Vorteilsgewinnung sowie Geld-

wäsche bereichern, beteiligen oder diese 

anderweitig unterstützen. 

Vermeidung von
Interessenskonflikten
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere 

Mitarbeitenden nicht in Interessens- oder 

Loyalitätskonflikte geraten. Daher bestehen 

Regelungen, die darauf hinwirken, dass sie 

sich bei der täglichen Arbeit nicht durch 

Bestechung oder andere Arten von Korrup-

tion beeinflussen lassen. Zuwendungen wie 

bspw. Zahlungen, Gefälligkeiten oder  

Geschenke von Dritten dürfen nur im  

Rahmen der allgemein üblichen Geschäfts-

gepflogenheiten stattfinden. Diese Zuwen-

dungen dürfen nicht persönlich behalten, 

sondern müssen umgehend an die Personal- 

abteilung weitergeleitet werden. Sollten 

Zweifel bestehen, ob sich eine Zuwendung 

im Rahmen der normalen Gepflogenheiten 

befindet, so ist vor Annahme mit der zustän-

digen Führungskraft Rücksprache zu halten.
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„Gesetze, Regeln 
und Normen sind 
die Basis für einen 

dauerhaften  
Geschäftserfolg.“

André Houdelet 
Geschäftsführer
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Fairer  
Wettbewerb
Wir bekennen uns zum freien, fairen Wett-

bewerb und halten uns an die gesetzlichen 

Regelungen. Wir beteiligen uns nicht an Preis-

absprachen oder Preisdumpings und verbrei-

ten keine falschen Informationen über unsere 

Wettbewerber oder deren Produkte.

Wir distanzieren uns von Konkurrenzspionage 

und versuchen nicht, anderweitig auf unlautere 

Weise Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Wir legen großen Wert auf langfristige und  

vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen zu 

unseren Lieferunternehmen. Gleichzeitig  

achten wir darauf, dass diese hohe Sozial- und 

Arbeitsstandards ebenso einhalten wie wir.

Um diesen Grundsatz zu stützen, verpflichten 

wir unsere Lieferunternehmen zur Einhaltung 

unseres „Verhaltenskodex für Liefer- 

unternehmen“.

Im Umgang mit unseren Kundinnen und 

Kunden ist stets eine professionelle, respekt-

volle Haltung zu wahren. Es gilt jederzeit, die 

Interessen unseres Unternehmens zu ver-

treten. Alle Mitarbeitenden repräsentieren in 

ihrer Funktion die Firma Carl ROTH, daher 

verpflichten wir alle Mitarbeitenden zu einer 

jederzeit angemessen respektvollen Kommu-

nikation. Dies gilt für alle Kommunikations- 

wege, insbesondere via E-Mail.

Im Rahmen unserer täglichen Arbeit erhalten 

unsere Mitarbeitenden oft vertrauliche und  

geschützte Informationen von Kundinnen, 

Kunden und Lieferunternehmen. Für den 

Austausch solchermaßen klassifizierter Daten 

sollte daher eine gegenseitige Verschwiegen-

heitserklärung unterschrieben werden.

Geschäftliche Aufzeichnungen jeder Art 

sind sorgfältig aufzubewahren und müssen 

vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt 

werden. Bei der Verarbeitung von Unterneh-

mensdaten mit Informationsgeräten hat jeder 

Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin die betrieb-

lichen Regelungen einzuhalten.
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